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Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Bundes-Verfassungsgesetz und das Umwelt
verträglichkeitsprüfungsgesetz 2000 geändert wird (UVP-G-Novelle 2004); 

Stellungnahme 

An 
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 

Stubenring 1 
1012 Wien 

Zu dem mit do. Note vom 13. Mai 2004, GZ BMLFUW-UW.1.4.2/0011-V/1/2004, über
mittelten Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Bundes-Verfassungsgesetz und 

das Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000 geändert wird (UVP-G-Novene 2004), 

nimmt das Bundesministerium für Landesverteidigung wie folgt Stellung: 

Zur Z 55 (Anhang 1 Z 14 [Spalte 3]) des Artikel 2 (Änderung des Umweltverträglich
keitsprüfungsgesetzes 2000): 

Die do. vorgesehene Textierung "Von Ht. b bis g ausgenommen ist die Errichtung von 

Pisten für Zwecke der Militärluftfahrt aus Anlass eines Einsatzes des Bundesheeres 

gemäß § 2 Abs. 1 des Wehrgesetzes 1990 (WG), BGBI. Nr. 305." erscheint nicht geeignet, 
den ho. Interessen in ausreichender Weise Rechnung zu tragen. 

Die Formulierung " ... aus Anlass eines Einsatzes des Bundesheeres ... " hat in der Vergan
genheit vermehrt zu Auslegungsproblemen geführt. Zur KlarsteIlung, dass auch die all
gemeine Einsatzvorbereitung (also der Friedensbetrieb) im Sinne des § 2 Abs. 1 lit. a iVm 
§ 2 Abs. 2 Z 1 bzw. § 2 Abs. 3 des Wehrgesetzes 2001 (WG 2001), BGBl. I Nr. 146, von 
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